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1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
    privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen (§ 5 Abs. 2 BauGB)

Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr.1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr.2 BauNVO)

Dorfgebiete (§ 5 BauNVO)

Kerngebiete (§ 7 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr.3 BauNVO)

Sonderbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr.4 BauNVO)

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
    Ablagerungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

7. Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
    des Wasserabflusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB)

9. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9  und § 201 BauGB)

10. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
      Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

I. Darstellungen gemäß § 5 BauGB

II. Nachrichtliche Übernahmen
Gewässer- und Erholungsschutzstreifen (50 m)

3. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrswege
    (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Soziales und ökologisches Dorfprojekt

Einzelhandel, Dienstleistung, Wohnen

Tourismus und Naherholung

Kultur + Freizeit, Büro + Wohnen

Seniorenwohnanlage

S-Bahnhof Recycling

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Schule

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

Autobahn und autobahnähnliche Straße

Bahnanlagen

Bahnhof

Haltepunkt des öffentlichen Nahverkehrs

Überörtliche Wege und örtliche Hauptwege (motoriserte und nichtmotorisierte Fortbewegung)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Elektrizität

Kläranlage

Wasserwerk

Umspannwerk

oberirdisch

Grünflächen

Dauerkleingärten

Sportplatz

Friedhof

Wasserflächen

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

12. Sonstige Planzeichen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes
(§ 1 Abs. 5 Nr. 7, § 5 Abs. 4, § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB, § 22 Abs. 4 BNatSchG)

geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29 BNatSchG)

Naturdenkmal (§ 28 BNatSchG)

11. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4, § 172 Abs. 1  BauGB)
Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem  Denkmalschutz unterliegen
(§ 5 Abs. 4 BauGB)

Kulturdenkmal (§ 2 DSchG)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Siedlungsgrenze (planerische Empfehlung zur Abgrenzung von Innen- und Außenbereich)

Ortsdurchfahrten

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Besonderes Schutzgebiet (Special Area of Conservation) nach FFH-Richtlinie
(§ 1a Abs. 2 Nr. 4)

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG)

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG)

Biotope nach § 30 BNatSchG sind aus plangrafischen Gründen nicht dargestellt.
Ihre Lage, Größe und Art ist dem Landschaftsplan zu entnehmen.

Umgrenzung der für den baulichen Nutzen vorgesehenen Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB)

Festplatz

Bereich für naturnahe Entwicklung und für Retentionsflächen

Bereich für landschaftsbezogene Freizeit und Erholung

Naturbelassene Grünfläche

Grabungsschutzbereich
Archäologische Interessensgebiete sind aus plangrafischen Gründen nicht dargestellt. Ihre Lage,
Größe und Art sind der Themenkarte "Lageplan der archäologischen Interessensgebiete" im Anhang
der Begründung zum Flächennutzungsplan zu entnehmen.

III. Planzeichen ohne Normcharakter

Archäologisches Denkmal

Regenrückhaltebecken
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
    privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr.1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr.2 BauNVO)

Dorfgebiete (§ 5 BauNVO)
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Sonderbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr.4 BauNVO)

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
    Ablagerungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

7. Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
    des Wasserabflusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

9. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4,  § 191 und § 201 BauGB)

10. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
      Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

I. Darstellungen gemäß § 5 BauGB

II. Nachrichtliche Übernahmen
Gewässer- und Erholungsschutzstreifen (50 m)

3. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrswege
    (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)
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Tourismus und Naherholung

Kultur + Freizeit, Büro + Wohnen

Seniorenwohnanlage

S-Bahnhof Recycling
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Öffentliche Verwaltungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Schule

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr
Flächen für Sport- und Spielanlagen

Autobahn und autobahnähnliche Straße

Bahnanlagen

Bahnhof

Haltepunkt des öffentlichen Nahverkehrs

Überörtliche Wege und örtliche Hauptwege

Straßenverkehrsflächen
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Öffentliche Parkfläche
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Wasserwerk
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Dauerkleingärten

Sportplatz

Friedhof
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12. Sonstige Planzeichen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes
(§ 1 Abs. 5 Nr. 7, § 5 Abs. 4, § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB, § 22 BNatSchG)

geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29 BNatSchG)

Naturdenkmal

11. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4, § 172 Abs. 1  BauGB)
Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem  Denkmalschutz unterliegen
(§ 5 Abs. 4 BauGB)

"Einfaches" Kulturdenkmal (§ 1 Abs. 2 DSchG)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Siedlungsgrenze

OD Ende Ortsdurchfahrten

4. Verkehrsflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Besonderes Schutzgebiet (Special Area of Conservation) nach FFH-Richtlinie
(§ 1a Abs. 2 Nr. 4, § 29 Abs. 3 BauGB)

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Biotope nach § 30 BNatSchG sind aus plangrafischen Gründen nicht dargestellt. Ihre Lage,
Größe und Art ist dem Landschaftsplan zu entnehmen.

Umgrenzung der für den baulichen Nutzen vorgesehenen Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Festplatz

Bereich für naturnahe Entwicklung und für Retentionsflächen

Bereich für landschaftsbezogene Freizeit und Erholung

Naturbelassene Grünfläche

Grabungsschutzbereich
Archäologische Interessensgebiete sind aus plangrafischen Gründen nicht dargestellt. Ihre
Lage, Größe und Art sind der Themenkarte "Lageplan der archäologischen Interessens-
gebiete" im Anhang der Begründung zum Flächennutzungsplan zu entnehmen.
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geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29 BNatSchG)
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Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem  Denkmalschutz unterliegen
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"Einfaches" Kulturdenkmal (§ 1 Abs. 2 DSchG)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Ammersbek

Volksdorf
Großhansdorf 
OT Schmalenbek

Siedlungsgrenze

Innenstadt
Handelszentrum

soziale
Infrastruktur

kulturelle
Einrichtungen

(neue)
Sportstätten

(neue) 
Standorte Einzel-
handel

F

F
(neue) 
Standorte Feuerwehr

(neue) 
soziale Infrastruktur

Verlagerung?

Herausforderungen allgemein:
• Sicherung der zentralen Einzelhandelsstandorte
• Sicherung / Auslastung sozialer Infrastruktur
• Sicherung und Ausbau des kulturellen Angebotes

Herausforderung für Ahrensburg:
• Sicherung der mittelzentralen Versorgungsfunktion
 - gezielte Sortimentsergänzungen fördern
 - Sonderstandorte gezielt entwickeln
 - Konkurrenz zur Innenstadt vermeiden
 - Nahversorgungsfunktionen verbessern
• Ahrensburger Schloss sichern
 - Zeugnis der Stadtgeschichte
 - Identifikation der Bürger mit Ahrensburg
 - überörtliche Bedeutung für Tourismus fördern
 - Sichtachsen und Wegebeziehungen schützen

Qualitäten:
• profiliertes Handelszentrum (Große Straße)
• gesicherte Schulstandorte
• gute Erreichbarkeit der sozialen Infrastruktur
• Kultur- und Tourismusstandort
• Bildung / Kultur (für Erwachsene) vorhanden:
 - VHS, Bücherei, Marstall/Reithalle, Theater

Defizite:
• teilweise Unterversorgung bei täglichem Bedarf
• Krippenplätze nicht ausreichend
• Einfamilienhausquartiere häufig ohne „Zentrum“
• Angebote für Senioren ausbaufähig
• Verbindung zwischen Schloss und Innenstadt weist
   gestalterische Mängel auf
• Überformung der Schloss-Umgebung
• FH, Akademie o.ä. fehlt (ggf. branchenspezifisch)

Schlossstadt mit mittelzentra-
ler Versorgungsfunktion

Ziel:
Ahrensburg ist sich seiner Qualitäten 
als Schlossstadt bewusst und arbeitet 
diese gezielt heraus (Wegebeziehun-
gen, Sichtachsen u.w.m.).
Die soziale Infrastruktur und die Sport-
stätten bleiben ausgelastet und wer-
den bedarfsgerecht weiterentwickelt.
Als Stadt mit mittelzentraler Versor-
gungsfunktion werden die Geschicke 
des Einzelhandels mit Fokus auf den 
Stadtkern gesteuert und somit die de-
zentrale Nahversorgung verbessert.
Nicht integrierte Sonderstandorte wer-
den im Einklang mit dem innenstadtre-
levanten Sortiment entwickelt.

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN AHRENSBURG Leitbild Zentrum

Stand: Juni 2016


